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Linienverkehr mit Kraftomnibussen (KOM) nach § 42 Personenbeförderungsgesetz (PBefG) 
Antrag vom 22.04.2022 auf vorübergehende Änderung der Linien 20 und 26 

Antragsteller: Hamburger Hochbahn AG 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

vor der Entscheidung über den Antrag zum oben genannten Verkehr hat die Genehmigungsbe-
hörde Unternehmen im Einzugsbereich des beantragten Verkehrs oder Stellen, deren Aufgaben 
durch den Antrag berührt werden, zu hören (§ 14 PBefG).  

Aufgrund von Sperrung Ohlsdorfer Straße - Richtung "Winterhuder müssen die Linien 20 und 26 
umgeleitet werden. 

Die HHA beantragt die vorübergehende Änderung der Linien 20 und 26 von 26.04.2022 bis vo-
raussichtlich 30.12.2022.  

Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte den beigefügten Unterlagen. 

1. Die Straßenverkehrsbehörde wird gebeten, sich unter dem Gesichtspunkt der
Verkehrssicherheit im Sinne des § 13 Abs. 2 Nr. 1 PBefG insbesondere zu folgenden Fragen
zu äußern:
Bestehen aus Ihrer Sicht Bedenken gegen
a) die beantragte Linienführung?
b) die beantragte Einrichtung oder zusätzliche Benutzung der Haltestellen (§§ 45 Abs. 3

StVO, 32 BOKraft)?

2. Die zuständigen Träger der Straßenbau- oder Wegebaulast  im Einzugsbereich des
beantragten Verkehrs werden gebeten, sich insbesondere zu folgenden Fragen zu äußern:
a) Bestehen aus Ihrer Sicht Bedenken gegen die Durchführung des Verkehrs hinsichtlich des

Bauzustandes der hierfür vorgesehenen Straßen (§ 13 Abs. 2 Nr. 1 PBefG)?




